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Satzung über die Erhebung von Elternbeiträgen im Rahmen der 
Inanspruchnahme von Kindertageseinrichtungen im Sinne des 
Gesetzes zur frühen Bildung und Förderung von Kindern 
(Kinderbildungsgesetz – KiBiz), hier: 6. Änderungssatzung
Beratungsfolge:

Datum Gremium Zuständigkeit
09.06.2020 Kinder- und Jugendausschuss Anhörung/Empfehlung
09.06.2020 Finanzausschuss Anhörung/Empfehlung
17.06.2020 Rat der Stadt Aachen Entscheidung

Beschlussvorschlag:
Der Kinder- und Jugendausschuss empfiehlt dem Finanzausschuss und dem Rat der Stadt, die 

Satzung über die Erhebung von Elternbeiträgen im Rahmen der Inanspruchnahme von 

Kindertageseinrichtungen im Sinne des Gesetzes zur frühen Bildung und Förderung von Kindern 

(Kinderbildungsgesetz – KiBiz), zuletzt geändert durch den 5. Nachtrag vom 20.05.2015 in der 

vorgelegten neuen Fassung zu beschließen.

Der Finanzausschuss empfiehlt vorbehaltlich der Empfehlung des Kinder-und Jugendausschusses, 

dem Rat der Stadt, die Satzung über die Erhebung von Elternbeiträgen im Rahmen der 

Inanspruchnahme von Kindertageseinrichtungen im Sinne des Gesetzes zur frühen Bildung und 

Förderung von Kindern (Kinderbildungsgesetz – KiBiz), zuletzt geändert durch den 5. Nachtrag vom 

20.05.2015 in der vorgelegten neuen Fassung zu beschließen.

Der Rat der Stadt beschließt die Satzung über die Erhebung von Elternbeiträgen im Rahmen der 

Inanspruchnahme von Kindertageseinrichtungen im Sinne des Gesetzes zur frühen Bildung und 

Förderung von Kindern (Kinderbildungsgesetz – KiBiz), zuletzt geändert durch den 5. Nachtrag vom 

20.05.2015 in der vorgelegten neuen Fassung.
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Finanzielle Auswirkungen

JA NEIN

x

PSP-Element 4-060101-901-9, SK 43210000

Investive 
Auswirkungen

Ansatz

20xx

Fortgeschrieb

ener Ansatz 

20xx

Ansatz 20xx 

ff.

Fortgeschrieb

ener Ansatz 

20xx ff.

Gesamt-

bedarf (alt)

Gesamt-

bedarf 

(neu)

Einzahlungen 0 0 0 0 0 0

Auszahlungen 0 0 0 0 0 0

Ergebnis 0 0 0 0 0 0

+ Verbesserung /
- Verschlechterung

0 0

Deckung ist gegeben/ keine 

ausreichende Deckung 

vorhanden

Deckung ist gegeben/ keine 

ausreichende Deckung 

vorhanden

konsumtive 
Auswirkungen

Ansatz

2020

Fortgeschrieb

ener Ansatz 

2020

Ansatz 2021 

ff.

Fortgeschrieb

ener Ansatz 

2021 ff.

Folgekoste

n (alt)

Folgekost

en (neu)

Ertrag -9.645.900 -9.395.900 -24.510.000 -22.710.000 0 0

Personal-/

Sachaufwand
0 0 0 0 0 0

Abschreibungen 0 0 0 0 0 0

Ergebnis -9.645.900 -9.395.900 -24.510.000 -22.710.000 0 0

+ Verbesserung /
- Verschlechterung

-250.000 -1.800.000

Keine ausreichende Deckung 

vorhanden

Keine ausreichende Deckung 

vorhanden
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Erläuterungen:

Aufgrund erfolgter gesetzlicher Änderungen ist es erforderlich, Anpassungen im Bereich der 

Elternbeitragssatzungen vorzunehmen. So wurden über die zum 01.08.2020 in Kraft tretende KiBiz-

Revision einige elternbeitragsrelevante Neuregelungen getroffen. Zu nennen wären hier zum Beispiel 

das weitere zusätzliche beitragsfreie Jahr sowie die gesetzlich normierte Gleichstellung der 

Elternbeitragstabelle für den Bereich Kindertagespflege und der Kindertageseinrichtungen.

Weiterhin sind mit Wirkung zum 01.08.2020 bereits Änderungen im für die Beitragserhebung 

maßgeblichen § 90 Sozialgesetzbuch VIII (SGBVIII) vorgenommen worden, die eine Erweiterung des 

zum Erlass des Elternbeitrages berechtigten Personenkreises mit sich bringen. Daneben gibt es noch 

weitere gesetzliche und redaktionelle Änderungen sowie Auswirkungen aus verwaltungsgerichtlichen 

Verfahren, die im Rahmen der Änderungssatzungen zu Anpassungen führen. Die entsprechenden 

Änderungen werden nachfolgend aufgeführt.

Darüber hinaus ist darauf hinzuweisen, dass die Satzungen über die Erhebungen von Elternbeiträgen 

bei Inanspruchnahme von Kindertageseinrichtungen, die Satzung über die Erhebung von 

Elternbeiträgen im Rahmen der Förderung von Kindern in Kindertagespflege und die Satzung über die 

Erhebung von Elternbeiträgen für die Teilnahme von Schülerinnen und Schülern am 

außerunterrichtlichen Förder- und Betreuungsangebot zusammenhängend zu betrachten sind, da es 

hier sowohl über die Geschwisterkindregelung als auch über technische bereichsübergreifende 

Verbindungen im Rahmen der Einkommensstufen und der Definition des elternbeitragsrelevanten 

Einkommens Verknüpfungen gibt. Insoweit werden die Änderungen für alle drei Satzungen 

vorgenommen. Auf die jeweiligen einzelnen Vorlagen wird hierzu verwiesen. 

Nachfolgend werden die maßgeblichen Änderungen aufgeführt und erläutert:

1. Gesetzesänderungen

1.1 Beitragsfreiheit für Vorschulkinder (§ 50 Abs. 1 KiBiz n.F.)
Bisher waren die Kinder gem. § 23 Abs. 3 KiBiz a.F. beitragsfrei, wenn sie das letzte Kita-Jahr 

besucht haben oder aus gesundheitlichen Gründen vom Schulbesuch ein Jahr zurückgestellt wurden.

Diese Regelung wird aufgehoben und durch folgende ersetzt:

„Die Inanspruchnahme von Angeboten in Kindertageseinrichtungen durch Kinder, die bis zum 30. 

September das vierte Lebensjahr vollendet haben werden, ist ab Beginn des im selben Kalenderjahr 

beginnenden Kindergartenjahres bis zur Einschulung beitragsfrei.“( § 50 Abs. 1 KiBiz n.F.)

Die hierdurch entstehenden Ertragsverluste werden im Rahmen des Konnexitätsprinzips übernommen 

und sind im Haushaltsplan 2020 ff. bereits haushaltsneutral berücksichtigt worden. 
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1.2 Geschwisterkindregelung
Unverändert besteht die Möglichkeit in den Elternbeitragssatzungen eine sogenannte 

„Geschwisterkindregelung“  vorzusehen. Bei der Bestimmung der Geschwisterkinder sind Kinder, die 

durch Landesregelung beitragsfrei sind, so zu berücksichtigen, als wäre für sie ein Beitrag zu zahlen. 

Dies ist den bestehenden Satzungen der Stadt Aachen auch bisher so umgesetzt. 

Neu hinzugekommen ist folgende landesgesetzliche Regelung:

„Bei Ermäßigungsregelungen für Geschwister ist sicher zu stellen, dass die Familie sowohl im vollen 

Umfang von dieser Ermäßigung als auch von der Elternbeitragsbefreiung im Sinne des § 50 

(Elternbeitragsfreiheit für Kinder ab vollendetem viertem Lebensjahr) profitiert“.

Treffen also bei ein und demselben Kind die Ermäßigungs- bzw. Befreiungstatbestände des 

Elternbeitrages, sowohl aufgrund der Geschwisterkindregelung der Stadt Aachen als auch aufgrund 

der landesgesetzlich fixierten Elternbeitragsfreiheit der letzten beiden Jahre vor der Einschulung  

zusammen, so muss den Eltern ein zusätzlicher Ausgleich geschaffen werden, damit diese von 

beiden Regelungen profitieren. 

Alternativ wäre die Abschaffung der Geschwisterkindregelung zu beschließen. Da im Zuge der 

Folgelasten der Corona-Pandemie zur Zeit auch für die Eltern eine solche Entscheidung nicht 

tragfähig sein kann, aber auch eine Gegenfinanzierung nicht darstellbar erscheint, andererseits die 

Geschwisterkindregelung aus der KiBiZ-Novellierung wie dargestellt erforderlich ist, werden im 

Rahmen der kommenden Haushaltsplanberatungen der Grundsatz sowie Möglichkeiten zur 

Kompensation bzw. mindestens zur Minimierung der Ertragsverluste zu überprüfen und zu 

entscheiden sein. Die Verwaltung wird in diesem Sinne im Rahmen der Satzungsverabschiedung 

spätestens zur Mitte des kommenden Jahres - vor dem Kita Jahr 2021/22 – die entsprechende 

Entscheidung/Prüfung abgeschlossen haben.

Die Verwaltung schlägt daher folgende Erweiterung der bestehende Geschwisterkindregelung vor:

Für Kinder, die zeitgleich sowohl landesgesetzlich als auch nach der Geschwisterkindregelung der 

Stadt Aachen beitragsbefreit oder beitragsermäßigt sind, ist der –ohne Anwendung der Befreiungs- 

bzw. Ermäßigungstatbestände- eigentlich für diese Kinder zu zahlende Elternbeitrag auf den 

Elternbeitrag des Vollzahlerkindes bzw. Halbzahlerkindes maximal bis zur Höhe der jeweiligen 

Beiträge anzurechnen.

1.3   Kinderbaugeld
Das zwischenzeitlich eingeführte Kinderbaugeld ist gem. § 90 Abs. 3 Satz 2 SGB VIII nicht als 

Einkommen zu werten. Dies wird zur Klarstellung in die Satzung mitaufgenommen. 

1.4 Beitragsfreistellungen aufgrund von Leistungsbezug
Gem. § 90 Abs. Ab 4 SGB VIII wird im Fall des Absatzes 1 Nummer 3 der Kostenbeitrag auf Antrag 

erlassen oder auf Antrag ein Teilnahmebeitrag vom Träger der öffentlichen Jugendhilfe übernommen, 

wenn die Belastung durch Kostenbeiträge den Eltern und dem Kind nicht zuzumuten ist. Nicht 

zuzumuten sind Kostenbeiträge immer dann, wenn Eltern oder Kinder Leistungen zur Sicherung des 

Lebensunterhalts nach dem Zweiten Buch, Leistungen nach dem dritten und vierten Kapitel des 
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Zwölften Buches oder Leistungen nach den §§ 2 und 3 des Asylbewerberleistungsgesetzes beziehen 

oder wenn die Eltern des Kindes Kinderzuschlag gemäß § 6a des Bundeskindergeldgesetzes oder 

Wohngeld nach dem Wohngeldgesetz erhalten. Der Träger der öffentlichen Jugendhilfe hat die Eltern 

über die Möglichkeit einer Antragstellung nach Satz 1 bei unzumutbarer Belastung durch 

Kostenbeiträge zu beraten. 

Aus verwaltungsökonomischen Gründen empfiehlt die Verwaltung, für den vorgenannten 

Personenkreis direkt eine Beitragsfreistellung über die Satzung mit aufzunehmen. 

1.5  Elterngeld 
Nach in Kraft treten der letzten Satzungsänderung wurde seitens des Gesetzgebers das Elterngeld 

Plus eingeführt. Für das Elterngeld Plus gelten andere Freibeträge bei der Einkommensberechnung. 

Dies soll zur Klarstellung mit in die Satzung aufgenommen werden.

1.6 Wechselmodell
In den letzten Jahren haben sich vermehrt Fälle ergeben, in denen Eltern das sogenannte 

Wechselmodell praktizieren, d.h. in denen die Eltern zwar getrennt leben, das Kind jedoch in zeitlich 

etwa gleich langen Phasen abwechselnd jeweils bei dem einen und dem anderen Elternteil lebt. Da 

sich in diesen Fällen ein Schwerpunkt der Betreuung nicht ermitteln lässt und demnach beide 

Elternteile von der Kita-Betreuung profitieren, sind nach der Rechtsprechung (so etwa OVG NRW, 

Beschluss v. 09.04.2014 – 12 A 233/14) auch in dieser Konstellation beide Elternteile beitragspflichtig. 

1.7 Wechsel von der Beitragstabelle „unter 3 Jahren“ zur Beitragstabelle „ab 3 Jahren“
Bisher war bei der Beurteilung, ob für ein Kind der Elternbeitrag für ein Kind unter oder ab 3 Jahren zu 

zahlen ist, auf das Alter am Monatsanfang abgestellt. Die Umstellung auf den günstigeren Beitrag für 

Kinder ab 3 Jahren erfolgte daher im Folgemonat. Dies hat in der Vergangenheit für diverse 

Diskussionen und Widersprüche gesorgt. 

Die Verwaltung empfiehlt daher, den Beitragswechsel bereits in dem Monat zu vollziehen, in dem das 

Kind das dritte Lebensjahr vollendet. 

2. Finanzielle Auswirkungen
Durch die Änderungssatzungen über die Erhebung von Elternbeiträgen im Rahmen der 

Inanspruchnahme von Kindertageseinrichtungen und Förderung in Kindertagespflege im Sinne des 

Gesetzes zur frühen Bildung und Förderung von Kindern (Kinderbildungsgesetz – KiBiz), sowie über 

die Erhebung von Elternbeiträgen für die Teilnahme von Schülerinnen und Schülern an 

außerunterrichtlichen Förder- und Betreuungsangeboten in der Primarstufe der Schulen der Stadt 

Aachen (Offene Ganztagsschulen) wird bereichsübergreifend unter Einbezug der Erstattungen des 

Landes für die beitragsfreien Kita-Jahre mit einem Ertragsverlust von rd. 800.000€  jährlich –

vorbehaltlich einer reversierenden oder kompensierenden Entscheidung (vgl. Ausführung zu Ziff. 1.2 , 

3. Absatz) – kalkuliert. Der vorstehende Ertragsverlust resultiert  hauptsächlich aus der Änderung der 

Ziff. 1.2. Hiervon entfallen rd. 600.000 € auf den Bereich der Kindertagesstätten und 200.000 € auf 

den Bereich der Kindertagespflege.  
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Anlagen:

 6. Nachtrag zur Satzung der Stadt Aachen über die Erhebung von Elternbeiträgen im Rahmen 

der Inanspruchnahme von Betreuungsangeboten im Sinne des Gesetzes zu frühen Bildung und 

Förderung von Kindern  (Kinderbildungsgesetz- KiBiz)

 Synopse

 Satzung der Stadt Aachen über die Erhebung von Elternbeiträgen im Rahmen der 

Inanspruchnahme von Betreuungsangeboten im Sinne des Gesetzes zu frühen Bildung und 

Förderung von Kindern  in der Fassung vom 01.08.2020
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6. Nachtrag  

zur Satzung der Stadt Aachen über die Erhebung von Elternbeiträgen im Rahmen der Inanspruchnahme von 

Kindertageseinrichtungen im Sinne des Gesetzes zur frühen Bildung und Förderung von Kindern 

(Kinderbildungsgesetz - KiBiz)   

 

Art. 1: Änderung der Satzung 

1.   

Die Präambel der Satzung ist dahingehend zu ändern, dass die darin genannten Rechtsgrundlagen 

entsprechend den zwischenzeitlich ergangenen gesetzlichen Neufassungen benannt werden:  

Aufgrund § 90 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 Sozialgesetzbuch, Achtes Buch – Kinder- und Jugendhilfe (SGB VIII) – in der 

Fassung der Bekanntmachung vom 11. September 2012 (BGBl. I S. 2022), das zuletzt durch Artikel 36 des 

Gesetzes vom 12. Dezember 2019 (BGBl. I S. 2652) geändert worden ist, i. V. m. §§  49, 50 und 51 des 

Gesetzes zur frühen Förderung und Bildung von Kindern (Kinderbildungsgesetz - KiBiz) vom 30. Oktober 2007 

(GV. NRW. 2007, S. 462), zuletzt geändert durch Art. 1 des Gesetzes zur qualitativen Weiterentwicklung der 

frühen Bildung vom 3. Dezember 2019 (GV. NRW. 2019, S. 877), sowie der §§ 7 und 41 der Gemeindeordnung 

für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. 

1994, S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 14.04.2020 (GV. NRW. S. 218b, ber. S. 304a), 

hat der Rat der Stadt Aachen in seiner Sitzung vom 17.06.2020 nachfolgende Satzung beschlossen: 

 

2. 

Die Gesetzesverweise in § 1 werden – im Hinblick auf die Neufassung des KiBiz zum 01.08.2020 - aktualisiert: 

(1) Für die Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen für Kinder im Bereich der Stadt Aachen erhebt die Stadt 

Aachen Elternbeiträge nach Maßgabe der landesgesetzlichen Regelungen und dieser Satzung, soweit nicht nach 

§ 51 KiBiz i.V.m. § 49 KiBiz eine abweichende Zuständigkeit gegeben ist. Tageseinrichtungen für Kinder im Sinne 

dieser Satzung sind solche, die nach dem KiBiz gefördert werden. 

(2) Für die Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen für Kinder außerhalb der Stadt Aachen erhebt die Stadt 

Aachen Elternbeiträge nach Maßgabe dieser Satzung, soweit ihre Zuständigkeit nach § 51 KiBiz i.V.m. § 49 KiBiz 

gegeben ist. 

 

3.  

In § 2 Abs. 1 wird das Wechselmodell mit aufgenommen: 

Die Sätze 1 und 2 geltend entsprechend für getrennt lebende oder geschiedene Eltern, wenn die Betreuung des 

Kindes in etwa zu gleichen Teilen durch beide Elternteile erfolgt („Wechselmodell“).   
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4.  

In § 2 Abs. 2 wird bei der Bemessungsgrundlage des Elternbeitrages das Alter des Kindes mit aufgeführt: 

Der Elternbeitrag wird monatlich erhoben. Maßgeblich für die Höhe des Elternbeitrages sind die wirtschaftliche 

Leistungsfähigkeit der nach Abs. 1 Beitragspflichtigen, das Alter des Kindes am Ende des Beitragsmonats sowie 

der Betreuungsumfang des geförderten Kindes. 

 

5. 

Im Hinblick auf die Veränderungen im Bereich Kinderbaugeld, Elterngeld u. Betreuungsgeld nach dem 

Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG) werden in  § 3 Abs. 1 die Sätze 4 und 5 wie folgt gefasst: 

Das Kindergeld nach dem Bundeskindergeldgesetz und entsprechenden Vorschriften sowie das Kinderbaugeld 

sind nicht hinzuzurechnen. Das Elterngeld nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG) wird dem 

Einkommen im Sinne des Satzes 1 hinzugerechnet, soweit es den Betrag von monatlich 300,00 € übersteigt bzw. 

150,00 € beim Elterngeld Plus. 

 

6.  

Zur Verdeutlichung, für wen der 10%ig Aufschlag bei der Einkommensberechnung gilt, wird § 3 Abs. 1 Satz 6 wie 

folgt geändert: 

Bezieht ein Elternteil Einkünfte aus einem Beschäftigungsverhältnis oder aufgrund der Ausübung eines Mandats 

und steht ihm aufgrund dessen für den Fall des Ausscheidens eine lebenslängliche Versorgung oder an deren 

Stelle eine Abfindung zu oder ist er in der gesetzlichen Rentenversicherung nachzuversichern (z.B. Personen im 

Beamtenverhältnis), dann ist dem nach diesem Absatz ermittelten Einkommen ein Betrag von 10 v. H. der 

Einkünfte aus diesem Beschäftigungsverhältnis oder aufgrund der Ausübung des Mandats hinzuzurechnen. 

 

7. 

In § 3 Abs. 2 S. 2 wird ein redaktionelle Änderung vorgenommen und im Anschluss zur Verdeutlichung der 

nachgelagerten Einkommensberechnung folgender Satz 3 eingefügt: 

Soweit das Jahreseinkommen im Sinne des Satzes 1 nicht feststeht, wird der Elternbeitrag vorläufig auf der 

Grundlage des Jahreseinkommens des vorangegangenen Kalenderjahres oder des zu erwartenden 

Jahreseinkommens festgesetzt. Die Festsetzung des endgültigen Elternbeitrages erfolgt nach Feststellung des 

tatsächlichen maßgeblichen Einkommens. 

 

8.  

In der Satzung wird zukünftig einheitlich von Beitragspflichtigen gesprochen, sodass § 3 Abs. 3 S. 1 wie folgt 

geändert wird: 

Bei Anmeldung und danach auf Verlangen, haben die Beitragspflichtigen schriftlich anzugeben und 

nachzuweisen, welche Einkommensgruppe gemäß dieser Satzung ihren Elternbeiträgen zugrunde zu legen ist. 
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9. 

Die Beitragsfreiheit wurde mit der Kibiz-Revision auf das vorletzte Kita-Jahr ausgeweitet, sodass § 4 Abs. 1 neu 

zu fassen war: 

Die Inanspruchnahme von Angeboten in Kindertageseinrichtungen und in der Kindertagespflege durch Kinder, 

die bis zum 30. September das vierte Lebensjahr vollendet haben werden, ist ab Beginn des im selben 

Kalenderjahr beginnenden Kindergartenjahres bis zur Einschulung beitragsfrei (§50 Abs. 1 KiBiz). 

 

10. 

In § 4 Abs.2  wird eine für alle Elternbeitragssatzungen der Stadt Aachen einheitliche und konkretisierende 

Formulierung gewählt und der Absatz 2a eingefügt:  

(2) Besucht mehr als ein Kind der Beitragspflichtigen gleichzeitig eine Tageseinrichtung für Kinder nach § 1 der 

Satzung der Stadt Aachen über die Erhebung von Elternbeiträgen im Rahmen der Inanspruchnahme von 

Kindertageseinrichtungen nach dem Kinderbildungsgesetz (KiBiz) oder  ein Angebot der Offenen Ganztagsschule 

nach § 1 der Satzung der Stadt Aachen über die Erhebung von Elternbeiträgen für die Teilnahme von 

Schülerinnen und Schülern an außerunterrichtlichen Förder- und Betreuungsangeboten in der Primarstufe der 

Stadt Aachen oder eine Kindertagespflegestelle nach § 1 der Satzung der Stadt Aachen über die Erhebung von 

Elternbeiträgen im Rahmen der Förderung von Kindern in Kindertagespflege, so ist für das Kind der volle Beitrag 

zu entrichten, für welches nach der gewählten Betreuungsform der höchste Elternbeitrag nach der letzten 

Einkommensgruppe zu entrichten wäre (Zahlkind 1). Für das zweite betreute Kind ist der nach der 

Betreuungsform ermittelte Beitrag hälftig zu zahlen (Zahlkind 2). Kinder nach Abs. 1 zählen bei der Bestimmung 

nach Satz 1 mit. Bei mehr als 2 betreuten Kindern gilt für die Feststellung, welches Kind als 2. Kind zu werten ist, 

Satz 1 entsprechend. Für das dritte und jedes weitere Kind ist kein Elternbeitrag zu zahlen. Lässt sich eine 

Rangfolge nach Satz1 nicht feststellen, so geht das lebensältere Kind vor. 

(2a) Sind Kinder nach Abs. 1 zeitgleich auch nach Abs. 2 beitragsfreie oder beitragsermäßigte 

Geschwisterkinder, so müssen die Beitragspflichtigen als Beitrag höchstens die Differenz aus den Beiträgen für 

die Zahlkinder und dem Beitrag für die Kinder nach Abs. 1 bezahlen. 

 

11. Aufgrund der Änderungen des § 90 SGB VIII wird der § 4 Abs. 3 neu gefasst: 

Beitragspflichtige sind in den Monaten von der Beitragspflicht befreit, in denen sie nachweislich eine der 

folgenden Leistungen beziehen: 

- Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts nach dem Sozialgesetzbuch Zweiter Teil (SGB II) oder  
- Leistungen nach dem dritten und vierten Kapitel des Sozialgesetzbuches Zwölfter Teil (SGB XII) oder  
- Leistungen nach den §§ 2 und 3 des Asylbewerberleistungsgesetzes (AsylbLG) oder  
- Kinderzuschlag gemäß § 6a des Bundeskindergeldgesetzes (BKKG) oder 
- Wohngeld nach dem Wohngeldgesetz (WoGG) 
 
Würde sich der Wohngeldanspruch nach dem WoGG nur unter Berücksichtigung eines zu zahlenden 

Elternbeitrages ergeben, so kann nach Vorlage des Ablehnungsbescheides und Bescheinigung der 

wohngeldgewährenden Stelle der Elternbeitrag erlassen werden. 
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12.  

In der Satzung wird zukünftig einheitlich von Beitragspflichtigen gesprochen, sodass § 4 Abs. 4 S. 1 wie folgt 

geändert wird: 

Auf Antrag der Beitragspflichtigen können die Elternbeiträge ganz oder teilweise erlassen werden, wenn die 

Belastung den Eltern und dem Kind nicht zuzumuten ist. 

 

13. 

In § 5 Abs. 2 wird eine redaktionelle Änderung vorgenommen: 

Hiervon kann im Einzelfall abgewichen werden, wenn eine durchgängige Belegung des Betreuungsplatzes 

gewährleistet ist. 

 

14. 

In § 7 werden redaktionelle Änderungen vorgenommen: 

§ 7 Fälligkeit und Zahlungsweise 

Der Elternbeitrag ist zum Beginn des Kindergartenjahres, monatlich zum 1. des Monats, im Voraus fällig. Alle 

Zahlungen sind an die Stadtkasse Aachen unter Angabe des auf dem Beitragsbescheid angegebenen 

Kassenzeichens zu leisten. 

 

Art. 2   Inkrafttreten 

Der  6. Nachtrag zu dieser Beitragssatzung tritt am 01.08.2020 in Kraft. 
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Satzung der Stadt Aachen 
über die Erhebung von Elternbeiträgen im Rahmen der Inanspruchnahme von 
Kindertageseinrichtungen im Sinne des Gesetzes zur frühen Bildung und 
Förderung von Kindern (Kinderbildungsgesetz - KiBiz) in der Fassung des 5. 
Nachtrags vom 20.05.2015. 
 
Aufgrund § 90 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 und Satz 2 Sozialgesetzbuch, Achtes Buch – Kinder- 
und Jugendhilfe (SGB VIII) – in der Fassung der Bekanntmachung vom 11.09.2012 
(BGBl. I 2012, 2022), zuletzt geändert durch Artikel 2 Abs. 8 des Gesetzes vom 
21.01.2015 (BGBl. I 2015, 10) i. V. m. §§ 21d, 23 des Gesetzes zur frühen Förderung 
und Bildung von Kindern (Kinderbildungsgesetz - KiBiz) vom 30.10.2007 (GV. NRW. 
2007, 462), zuletzt geändert durch Art. 1 des Gesetzes vom 17.06.2014 (GV. NRW. 
2014, 336), sowie der §§ 7 und 41 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-
Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. 
NRW. 1994, 666), zuletzt geändert durch Art. 1 des Gesetzes vom 19.12.2013 (GV. 
NRW. 2013, 878), hat der Rat der Stadt Aachen in seiner Sitzung vom 20.05.2015 
nachfolgende Satzung beschlossen: 
 
 
 
§ 1 Geltungsbereich 
 
(1) Für die Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen für Kinder im Bereich der 
Stadt Aachen erhebt die Stadt Aachen Elternbeiträge nach Maßgabe der 
landesgesetzlichen Regelungen und dieser Satzung, soweit nicht nach § 23 KiBiz 
i.V.m. § 21d Abs. 1 KiBiz eine abweichende Zuständigkeit gegeben ist. 
Tageseinrichtungen für Kinder im Sinne dieser Satzung sind solche, die nach dem 
KiBiz gefördert werden. 
(2) Für die Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen für Kinder außerhalb der 
Stadt Aachen erhebt die Stadt Aachen Elternbeiträge nach Maßgabe dieser Satzung, 
soweit ihre Zuständigkeit nach § 23 KiBiz i.V.m. § 21d Abs. 1 KiBiz gegeben ist. 
 
 
 

 

                         Satzung der Stadt Aachen 
über die Erhebung von Elternbeiträgen im Rahmen der Inanspruchnahme von 
Kindertageseinrichtungen im Sinne des Gesetzes zur frühen Bildung und 
Förderung von Kindern (Kinderbildungsgesetz - KiBiz) in der Fassung des 6. 
Nachtrags vom 17.06.2020. 
 
Aufgrund § 90 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 (…) Sozialgesetzbuch, Achtes Buch – Kinder- und 
Jugendhilfe (SGB VIII) – in der Fassung der Bekanntmachung vom 11. September 
2012 (BGBl. I(…) S. 2022), das zuletzt durch Artikel 36 des Gesetzes vom 12. 
Dezember 2019 (BGBl. I S. 2652) geändert worden ist, i. V. m. §§  49, 50 und 51 des 
Gesetzes zur frühen Förderung und Bildung von Kindern (Kinderbildungsgesetz - KiBiz) 
vom 30. Oktober 2007 (GV. NRW. 2007, S. 462), zuletzt geändert durch Art. 1 des 
Gesetzes zur qualitativen Weiterentwicklung der frühen Bildung vom 3. Dezember 
2019 (GV. NRW. 2019, S. 877), sowie der §§ 7 und 41 der Gemeindeordnung für das 
Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. 
Juli 1994 (GV. NRW. 1994, S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 
14.04.2020 (GV. NRW. S. 218b, ber. S. 304a), hat der Rat der Stadt Aachen in seiner 
Sitzung vom 17.06.2020 nachfolgende Satzung beschlossen 
 
 
 

§ 1 Geltungsbereich 
 

 

(1) Für die Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen für Kinder im Bereich der 
Stadt Aachen erhebt die Stadt Aachen Elternbeiträge nach Maßgabe der 
landesgesetzlichen Regelungen und dieser Satzung, soweit nicht nach § 51 KiBiz 
i.V.m. § 49 KiBiz eine abweichende Zuständigkeit gegeben ist.  
Tageseinrichtungen für Kinder im Sinne dieser Satzung sind solche, die nach dem 
KiBiz gefördert werden. 
(2) Für die Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen für Kinder außerhalb der 
Stadt Aachen erhebt die Stadt Aachen Elternbeiträge nach Maßgabe dieser Satzung, 
soweit ihre Zuständigkeit nach § 51 KiBiz i.V.m. § 49 KiBiz gegeben ist. 
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§ 2 Schuldner und Höhe der Elternbeiträge 
 
(1) Beitragspflichtig sind die Eltern. Beitragspflichtige Eltern haften als 
Gesamtschuldner. Lebt das Kind nur mit einem Elternteil zusammen, so tritt dieses 
Elternteil an die Stelle der Eltern 
 
 
 
(2) Der Elternbeitrag wird monatlich erhoben. Maßgeblich für die Höhe des 
Elternbeitrages sind die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der nach Abs. 1 
Beitragspflichtigen sowie der Betreuungsumfang des geförderten Kindes. 
 
 
(3) Die Höhe der Elternbeiträge ergibt sich aus der als Anlage 1 zu dieser Satzung 
beigefügten Beitragstabelle. In dem Elternbeitrag sind keine Verpflegungskosten 
enthalten. 
 
§ 3 Einkommensbegriff und Nachweis 
 
(1) Einkommen im Sinne dieser Satzung ist die Summe der positiven Einkünfte der 
Eltern im Sinne des § 2 Abs. 1 und 2 des Einkommensteuergesetzes (EStG) mit der 
Ausnahme, dass Kinderbetreuungskosten im Sinne des EStG nicht abzugsfähig sind. 
Ein Ausgleich mit Verlusten aus anderen Einkunftsarten und mit Verlusten des 
zusammen veranlagten Ehegatten ist nicht zulässig. Dem Einkommen im Sinne des 
Satzes 1 sind steuerfreie Einkünfte, Unterhaltsleistungen sowie die zur Deckung des 
Lebensunterhaltes bestimmten öffentlichen Leistungen für die Eltern und das Kind, für 
das der volle Elternbeitrag gezahlt wird, hinzuzurechnen. Das Kindergeld nach dem 
Bundeskindergeldgesetz und entsprechenden Vorschriften ist nicht hinzuzurechnen. 
Das Elterngeld nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG) wird dem 
Einkommen im Sinne des Satzes 1 hinzugerechnet, soweit es den Betrag von 
monatlich 300,00 EUR übersteigt; das Betreuungsgeld nach dem 
BEEG ist nicht hinzuzurechnen. Bezieht ein Elternteil Einkünfte aus einem 
Beschäftigungsverhältnis oder aufgrund der Ausübung eines Mandats und steht ihm 
aufgrund dessen für den Fall des Ausscheidens eine lebenslängliche Versorgung oder 
an deren Stelle eine Abfindung zu oder ist es in der gesetzlichen Rentenversicherung 
nachzuversichern, dann ist dem nach diesem Absatz ermittelten Einkommen ein Betrag 

§ 2 Schuldner und Höhe der Elternbeiträge 
 

(1) Beitragspflichtig sind die Eltern. Beitragspflichtige Eltern haften als  
Gesamtschuldner. Lebt das Kind nur mit einem Elternteil zusammen, so tritt dieses 
Elternteil an die Stelle der Eltern. Die Sätze 1 und 2 geltend entsprechend für getrennt 
lebende oder geschiedene Eltern, wenn die Betreuung des Kindes in etwa zu gleichen 
Teilen durch beide Elternteile erfolgt („Wechselmodell“).  

  
(2) Der Elternbeitrag wird monatlich erhoben. Maßgeblich für die Höhe des 
Elternbeitrages sind die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der nach Abs. 1 
Beitragspflichtigen, das Alter des Kindes am Ende des Beitragsmonats sowie der 
Betreuungsumfang des geförderten Kindes. 

 
(3) Die Höhe der Elternbeiträge ergibt sich aus der als Anlage 1 zu dieser Satzung   
beigefügten Beitragstabelle. In dem Elternbeitrag sind keine Verpflegungskosten 
enthalten. 

 
 

§ 3 Einkommensbegriff und Nachweis 
 

(1) Einkommen im Sinne dieser Satzung ist die Summe der positiven Einkünfte der 
Eltern im Sinne des § 2 Abs. 1 und 2 des Einkommensteuergesetzes (EStG) mit der 
Ausnahme, dass Kinderbetreuungskosten im Sinne des EStG nicht abzugsfähig sind. 
Ein Ausgleich mit Verlusten aus anderen Einkunftsarten und mit Verlusten des 
zusammen veranlagten Ehegatten ist nicht zulässig. Dem Einkommen im Sinne des 
Satzes 1 sind steuerfreie Einkünfte, Unterhaltsleistungen sowie die zur Deckung des 
Lebensunterhaltes bestimmten öffentlichen Leistungen für die Eltern und das Kind, für 
das der volle Elternbeitrag gezahlt wird, hinzuzurechnen. Das Kindergeld nach dem 
Bundeskindergeldgesetz und entsprechenden Vorschriften sowie das Kinderbaugeld 
sind nicht hinzuzurechnen. Das Elterngeld nach dem Bundeselterngeld- und 
Elternzeitgesetz (BEEG) wird dem Einkommen im Sinne des Satzes 1 hinzugerechnet, 
soweit es den Betrag von monatlich 300,00 € übersteigt bzw. 150,00 € beim Elterngeld 
Plus (…). Bezieht ein Elternteil Einkünfte aus einem Beschäftigungsverhältnis oder 
aufgrund der Ausübung eines Mandats und steht ihm aufgrund dessen für den Fall des 
Ausscheidens eine lebenslängliche Versorgung oder an deren Stelle eine Abfindung zu 
oder ist es in der gesetzlichen Rentenversicherung nachzuversichern (z.B. Personen im 
Beamtenverhältnis), dann ist dem nach diesem Absatz ermittelten Einkommen ein 
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von 10 v.H. der Einkünfte aus diesem Beschäftigungsverhältnis oder aufgrund der 
Ausübung des Mandats hinzuzurechnen. Für das dritte und jedes weitere Kind sind die 
nach § 32 Abs. 6 Einkommenssteuergesetz zu gewährenden Freibeträge von dem 
nach diesem Absatz ermittelten Einkommen abzuziehen. 
 
 
 
(2) Maßgebend ist das Einkommen des gesamten Kalenderjahres, für das der 
Elternbeitrag festgesetzt werden soll. Es gilt das Jährlichkeitsprinzip. Soweit das 
Jahreseinkommen im Sinne des Satzes 1 nicht fest steht, wird der Elternbeitrag 
vorläufig auf der Grundlage des Jahreseinkommens des vorangegangenen 
Kalenderjahres oder des zu erwartenden Jahreseinkommen festgesetzt. 
 
 
 
(3) Bei Anmeldung und danach auf Verlangen, haben die Eltern oder die nach § 2 Abs. 
1 an die Stelle der Eltern tretenden Personen schriftlich anzugeben und nachzuweisen, 
welche Einkommensgruppe gemäß dieser Satzung ihren Elternbeiträgen zugrunde zu 
legen ist. Solange Angaben zur Einkommenshöhe und geforderte Nachweise fehlen, ist 
in der Regel der Elternbeitrag nach der höchsten Einkommensgruppe zu leisten. 
 
(4) Änderungen der Einkommensverhältnisse, die zur Zugrundelegung einer anderen 
Einkommensgruppe (nach der Beitragstabelle) führen können, sind durch die 
Beitragspflichtigen unverzüglich anzugeben. Soweit sich aus der veränderten 
Einkommenssituation die Einstufung in eine andere Einkommensgruppe ergibt, wird 
der Elternbeitrag ab dem Kalenderjahr, für das die Änderung eingetreten ist, 
rückwirkend neu festgesetzt. 
 
 
§ 4 Beitragsfreiheit / Beitragsermäßigungen 
(1) Die Inanspruchnahme von Angeboten in Kindertageseinrichtungen durch Kinder, 
die am 1. August des Folgejahres schulpflichtig werden, ist in dem Kindergartenjahr, 
das der Einschulung vorausgeht, beitragsfrei. Abweichend von Satz 1 ist für Kinder, die 
ab dem Schuljahr 2012/13 vorzeitig in die Schule aufgenommen werden, die 
Inanspruchnahme von Angeboten in Kindertageseinrichtungen ab dem 1. Dezember für 
maximal 12 Monate beitragsfrei. Werden Kinder aus erheblichen gesundheitlichen 

Betrag von 10 v.H. der Einkünfte aus diesem Beschäftigungsverhältnis oder aufgrund 
der Ausübung des Mandats hinzuzurechnen. Für das dritte und jedes weitere Kind sind 
die nach § 32 Abs. 6 Einkommenssteuergesetz zu gewährenden Freibeträge von dem 
nach diesem Absatz ermittelten Einkommen abzuziehen. 
 

 
 

(2) Maßgebend ist das Einkommen des gesamten Kalenderjahres, für das der 
Elternbeitrag festgesetzt werden soll. Es gilt das Jährlichkeitsprinzip. Soweit das 
Jahreseinkommen im Sinne des Satzes 1 nicht fest steht, wird der Elternbeitrag 
vorläufig auf der Grundlage des Jahreseinkommens des vorangegangenen 
Kalenderjahres oder des zu erwartenden Jahreseinkommens festgesetzt. Die 
Festsetzung des endgültigen Elternbeitrages erfolgt nach Feststellung des 
tatsächlichen maßgeblichen Einkommens.  
 

(3) Bei Anmeldung und danach auf Verlangen, haben die Beitragspflichtigen schriftlich 
anzugeben und nachzuweisen, welche Einkommensgruppe gemäß dieser Satzung 
ihren Elternbeiträgen zugrunde zu legen ist. Solange Angaben zur Einkommenshöhe 
und geforderte Nachweise fehlen, ist in der Regel der Elternbeitrag nach der höchsten 
Einkommensgruppe zu leisten. 
 

(4) Änderungen der Einkommensverhältnisse, die zur Zugrundelegung einer anderen 
Einkommensgruppe (nach der Beitragstabelle) führen können, sind durch die 
Beitragspflichtigen unverzüglich anzugeben. Soweit sich aus der veränderten 
Einkommenssituation die Einstufung in eine andere Einkommensgruppe ergibt, wird der 
Elternbeitrag ab dem Kalenderjahr, für das die Änderung eingetreten ist, rückwirkend 
neu festgesetzt. 
 

 
 

§ 4 Beitragsfreiheit / Beitragsermäßigungen 
(1)Die Inanspruchnahme von Angeboten in Kindertageseinrichtungen und in der 
Kindertagespflege durch Kinder, die bis zum 30. September das vierte Lebensjahr 
vollendet haben werden, ist ab Beginn des im selben Kalenderjahr beginnenden 
Kindergartenjahres bis zur Einschulung beitragsfrei (§ 50 Abs. 1 KiBiz). 
 

 

 

 

13 von 19 in Zusammenstellung



 

4 
 

Gründen nach § 35 Absatz 3 Schulgesetz NRW für ein Jahr zurückgestellt, so beträgt 
die Elternbeitragsfreiheit nach Satz 1 ausnahmsweise zwei Jahre (§ 23 Abs. 3 Satz 3 
KiBiz). 
 
(2) Besucht mehr als ein Kind der Eltern oder von Personen, die nach § 2 Abs. 1 an die 
Stelle der Eltern treten, gleichzeitig eine Tageseinrichtung für Kinder im Sinne dieser 
Satzung oder nimmt ein Angebot der Offenen Ganztagsschule wahr oder wird in einer 
Kindertagespflegestelle im Sinne der Satzung der Stadt Aachen über die Erhebung von 
Elternbeiträgen im Rahmen der Förderung von Kindern in Kindertagespflege betreut, 
so ist für das Kind der volle Beitrag zu entrichten, für welches nach der gewählten 
Betreuungsform der höchste Elternbeitrag nach der letzten Einkommensgruppe zu 
entrichten wäre. Kinder nach Abs. 1 zählen bei der Bestimmung nach Satz 1 mit. Für 
das zweite betreute Kind ist der nach der Betreuungsform ermittelte Beitrag hälftig zu 
zahlen. Bei mehr als 2 betreuten Kindern, gilt für die Feststellung, welches Kind als 2. 
Kind zu werten ist, Satz 1 entsprechend. Für das dritte und jedes weitere Kind ist kein 
Elternbeitrag zu zahlen. Lässt sich eine Rangfolge nach Satz1 nicht feststellen, so geht 
das lebensältere Kind vor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(3) Für Empfänger von Leistungen nach dem Zweiten und Zwölften Sozialgesetzbuch 
(SGB II u. XII) sowie dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) besteht 
grundsätzlich Beitragsbefreiung, soweit der Leistungsbezug ganzjährig im Sinne des § 
3 Abs. 2 dieser Satzung erfolgt. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

(2) Besucht mehr als ein Kind der Beitragspflichtigen gleichzeitig eine Tageseinrichtung 
für Kinder nach § 1 der Satzung der Stadt Aachen über die Erhebung von 
Elternbeiträgen im Rahmen der Inanspruchnahme von Kindertageseinrichtungen nach 
dem Kinderbildungsgesetz (KiBiz) oder  ein Angebot der Offenen Ganztagsschule nach 
§ 1 der Satzung der Stadt Aachen über die Erhebung von Elternbeiträgen für die 
Teilnahme von Schülerinnen und Schülern an außerunterrichtlichen Förder- und 
Betreuungsangeboten in der Primarstufe der Stadt Aachen oder eine 
Kindertagespflegestelle nach § 1 der Satzung der Stadt Aachen über die Erhebung von 
Elternbeiträgen im Rahmen der Förderung von Kindern in Kindertagespflege, so ist für 
das Kind der volle Beitrag zu entrichten, für welches nach der gewählten 
Betreuungsform der höchste Elternbeitrag nach der letzten Einkommensgruppe zu 
entrichten wäre (Zahlkind 1). Für das zweite betreute Kind ist der nach der 
Betreuungsform ermittelte Beitrag hälftig zu zahlen (Zahlkind 2). Kinder nach Abs. 1 
zählen bei der Bestimmung nach Satz 1 mit. Bei mehr als 2 betreuten Kindern (…) gilt 
für die Feststellung, welches Kind als 2. Kind zu werten ist, Satz 1 entsprechend. Für 
das dritte und jedes weitere Kind ist kein Elternbeitrag zu zahlen. Lässt sich eine 
Rangfolge nach Satz 1 nicht feststellen, so geht das lebensältere Kind vor. 
 
(2a)  Sind Kinder nach Abs. 1 zeitgleich auch nach Abs. 2 beitragsfreie oder 
beitragsermäßigte Geschwisterkinder, so müssen die Beitragspflichtigen als Beitrag 
höchstens die Differenz aus den Beiträgen für die Zahlkinder und dem Beitrag für die 
Kinder nach Abs. 1 bezahlen 
 

(3) Beitragspflichtige sind in den Monaten von der Beitragspflicht befreit, in denen sie 
nachweislich eine der folgenden Leistungen beziehen: 

- Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts nach dem Sozialgesetzbuch Zweiter 
Teil (SGB II) oder  

- Leistungen nach dem dritten und vierten Kapitel des Sozialgesetzbuches Zwölfter Teil 
(SGB XII) oder  

- Leistungen nach den §§ 2 und 3 des Asylbewerberleistungsgesetzes (AsylbLG) oder  

- Kinderzuschlag gemäß § 6a des Bundeskindergeldgesetzes (BKKG) oder 
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(4) Auf Antrag der Eltern oder von Personen, die nach § 2 Abs. 1 an die Stelle der 
Eltern treten, können die Elternbeiträge ganz oder teilweise erlassen werden, wenn die 
Belastung den Eltern und dem Kind nicht zuzumuten ist. Die individuelle 
Zumutbarkeitsprüfung erfolgt nach den Bestimmungen des § 90 Abs. 4 SGB VIII. 
 
 
§ 5 Beitragszeitraum 
(1) Beitragszeitraum ist das Kindergartenjahr; dieses entspricht dem Schuljahr (01. 
August eines Jahres bis 31.Juli des Folgejahres, unabhängig von den Ferien- und 
Schließzeiten). Der Elternbeitrag ist ein Jahresbeitrag, der in monatlichen Teilbeträgen 
zu entrichten ist. 
(2) Die Zahlungspflicht entsteht mit Aufnahme des Kindes in die Tageseinrichtung für 
Kinder, d.h. mit der Belegung des Betreuungsplatzes. Die Zahlungspflicht endet in der 
Regel mit Ablauf des Kindergartenjahres. Bei Abmeldung zu einem abweichenden 
Termin endet die Beitragspflicht frühestens mit Ablauf des Monats, der auf die 
wirksame Abmeldung folgt. Hiervon kann in Einzelfall abgewichen werden, wenn eine 
durchgängige Belegung des Betreuungsplatzes gewährleistet ist. 
 
§ 6 Beitragsfreistellung und Erstattungen 
Der Elternbeitrag berücksichtigt gelegentliche Fehlzeiten des Kindes ebenso wie 
Schließzeiten der Einrichtung. Eine Beitragsfreistellung oder Erstattung erfolgt für diese 
Zeiträume nicht. 
 
§ 7 Fälligkeiten und Zahlungsweise 
Der Elternbeitrag ist zum Beginn des Kindergartenjahres, monatlich zum 1. des Monats 
im Voraus fällig.Alle Zahlungen sind an die Stadtkasse Aachen unter Angabe des auf 
dem Beitragsbescheid angegebenen Kassenzeichens zu leisten. 
 
 

- Wohngeld nach dem Wohngeldgesetz (WoGG) 

Würde sich der Wohngeldanspruch nach dem WoGG nur unter Berücksichtigung eines 
zu zahlenden Elternbeitrages ergeben, so kann nach Vorlage des 
Ablehnungsbescheides und Bescheinigung der wohngeldgewährenden Stelle der 
Elternbeitrag erlassen werden.  

 
(4) Auf Antrag der Beitragspflichtigen können die Elternbeiträge ganz oder teilweise 
erlassen werden, wenn die Belastung den Eltern und dem Kind nicht zuzumuten ist. Die 
individuelle Zumutbarkeitsprüfung erfolgt nach den Bestimmungen des § 90 Abs. 4 
SGB VIII. 
 

 

§ 5 Beitragszeitraum 
(1)Beitragszeitraum ist das Kindergartenjahr; dieses entspricht dem Schuljahr (01. 
August eines Jahres bis 31.Juli des Folgejahres, unabhängig von den Ferien- und 
Schließzeiten). Der Elternbeitrag ist ein Jahresbeitrag, der in monatlichen Teilbeträgen 
zu entrichten ist. 
(2) Die Zahlungspflicht entsteht mit Aufnahme des Kindes in die Tageseinrichtung für 
Kinder, d.h. mit der Belegung des Betreuungsplatzes. Die Zahlungspflicht endet in der 
Regel mit Ablauf des Kindergartenjahres. Bei Abmeldung zu einem abweichenden 
Termin endet die Beitragspflicht frühestens mit Ablauf des Monats, der auf die 
wirksame Abmeldung folgt. Hiervon kann im Einzelfall abgewichen werden, wenn eine 
durchgängige Belegung des Betreuungsplatzes gewährleistet ist. 
 

§ 6 Beitragsfreistellung und Erstattungen 
Der Elternbeitrag berücksichtigt gelegentliche Fehlzeiten des Kindes ebenso wie 
Schließzeiten der Einrichtung. Eine Beitragsfreistellung oder Erstattung erfolgt für diese 
Zeiträume nicht. 
 

§ 7 Fälligkeit(…) und Zahlungsweise 
Der Elternbeitrag ist zum Beginn des Kindergartenjahres, monatlich zum 1. des Monats, 
im Voraus fällig. Alle Zahlungen sind an die Stadtkasse Aachen unter Angabe des auf 
dem Beitragsbescheid angegebenen Kassenzeichens zu leisten. 
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§ 8 Inkrafttreten 
(1) Diese Satzung tritt in der Fassung des 5. Nachtrages am 01.08.2015 in Kraft. 
 
Anlage 1 (Gültig ab 01.08.2015) 
Beitragstabelle über die monatlichen Beiträge gemäß § 2 Abs. 3 der Satzung  
der Stadt Aachen über die Erhebung von Elternbeiträgen im Rahmen der 
Inanspruchnahme von Kindertageseinrichtungen im Sinne des Gesetzes zur frühen 
Bildung und Förderung von Kindern NRW (Kinderbildungsgesetz - KiBiz) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Beitragstabelle für Kinder ab 3 Jahren Beitragstabelle für Kinder unter 3 Jahren 

Einkommen  25 
Stunden/ 
Woche 

 35 
Stunden/ 
Woche 

 45 
Stunden/ 
Woche 

 25 
Stunden/ 
Woche 

 35 
Stunden/ 
Woche 

 45 
Stunden/ 
Woche 

bis 28.000,- 

€ 
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 

bis 40.000,- 

€ 
50 € 56 € 83 € 132 € 144 € 149 € 

bis 54.000,- 

€ 
67 € 83 € 128 € 191 € 209 € 218 € 

bis 68.000,- 

€ 
109 € 122 € 188 € 245 € 271 € 290 € 

bis 87.000,- 

€ 
141 € 160 € 248 € 261 € 295 € 328 € 

bis 105.000,- 

€ 
200 € 221 € 326 € 305 € 336 € 378 € 

bis 120.000,- 

€ 
255 € 276 € 381 € 360 € 391 € 433 € 

Über 

120.000,- € 
310 € 331 € 436 € 415 € 446 € 488 € 

§ 8 Inkrafttreten 
(1) Diese Satzung tritt in der Fassung des 6. Nachtrages am 01.08.2020 in Kraft. 

 
Anlage 1 (Gültig ab 01.08.2015) 

Beitragstabelle über die monatlichen Beiträge gemäß § 2 Abs. 3 der Satzung der Stadt 
Aachen über die Erhebung von Elternbeiträgen im Rahmen der Inanspruchnahme von 
Kindertageseinrichtungen im Sinne des Gesetzes zur frühen Bildung und Förderung 
von Kindern NRW (Kinderbildungsgesetz - KiBiz) 
 

 
 
 
  

 
Beitragstabelle für Kinder ab 3 Jahren Beitragstabelle für Kinder unter 3 Jahren 

Einkommen  25 
Stunden/ 
Woche 

 35 
Stunden/ 
Woche 

 45 
Stunden/ 
Woche 

 25 
Stunden/ 
Woche 

 35 
Stunden/ 
Woche 

 45 
Stunden/ 
Woche 

bis 28.000,- 

€ 
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 

bis 40.000,- 

€ 
50 € 56 € 83 € 132 € 144 € 149 € 

bis 54.000,- 

€ 
67 € 83 € 128 € 191 € 209 € 218 € 

bis 68.000,- 

€ 
109 € 122 € 188 € 245 € 271 € 290 € 

bis 87.000,- 

€ 
141 € 160 € 248 € 261 € 295 € 328 € 

bis 105.000,- 

€ 
200 € 221 € 326 € 305 € 336 € 378 € 

bis 120.000,- 

€ 
255 € 276 € 381 € 360 € 391 € 433 € 

Über 

120.000,- € 
310 € 331 € 436 € 415 € 446 € 488 € 
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Satzung der Stadt Aachen 
 

über die Erhebung von Elternbeiträgen im Rahmen der Inanspruchnahme von Kindertageseinrichtungen im 
Sinne des Gesetzes zur frühen Bildung und Förderung von Kindern (Kinderbildungsgesetz - KiBiz) in der 
Fassung des 6. Nachtrags vom 17.06.2020. 
 
Aufgrund § 90 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 Sozialgesetzbuch, Achtes Buch – Kinder- und Jugendhilfe (SGB VIII) – in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 11. September 2012 (BGBl. I S. 2022), das zuletzt durch Artikel 36 des Gesetzes 
vom 12. Dezember 2019 (BGBl. I S. 2652) geändert worden ist, i. V. m. §§  49, 50 und 51 des Gesetzes zur frühen 
Förderung und Bildung von Kindern (Kinderbildungsgesetz - KiBiz) vom 30. Oktober 2007 (GV. NRW. 2007, S. 462), 
zuletzt geändert durch Art. 1 des Gesetzes zur qualitativen Weiterentwicklung der frühen Bildung vom 3. Dezember 
2019 (GV. NRW. 2019, S. 877), sowie der §§ 7 und 41 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO 
NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. 1994, S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 
4 des Gesetzes vom 14.04.2020 (GV. NRW. S. 218b, ber. S. 304a), hat der Rat der Stadt Aachen in seiner Sitzung vom 
17.06.2020 nachfolgende Satzung beschlossen: 

 

 

§ 1 Geltungsbereich 
 

(1) Für die Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen für Kinder im Bereich der Stadt Aachen erhebt die Stadt 
Aachen Elternbeiträge nach Maßgabe der landesgesetzlichen Regelungen und dieser Satzung, soweit nicht nach § 51 
KiBiz i.V.m. § 49 KiBiz eine abweichende Zuständigkeit gegeben ist. Tageseinrichtungen für Kinder im Sinne dieser 
Satzung sind solche, die nach dem KiBiz gefördert werden. 
 
(2) Für die Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen für Kinder außerhalb der Stadt Aachen erhebt die Stadt 
Aachen Elternbeiträge nach Maßgabe dieser Satzung, soweit ihre Zuständigkeit nach § 51 KiBiz i.V.m. § 49 KiBiz 
gegeben ist. 

 

 

§ 2 Schuldner und Höhe der Elternbeiträge 
 

(1) Beitragspflichtig sind die Eltern. Beitragspflichtige Eltern haften als Gesamtschuldner. Lebt das Kind nur mit einem 
Elternteil zusammen, so tritt dieses Elternteil an die Stelle der Eltern. Die Sätze 1 und 2 geltend entsprechend für 
getrennt lebende oder geschiedene Eltern, wenn die Betreuung des Kindes in etwa zu gleichen Teilen durch beide 
Elternteile erfolgt („Wechselmodell“). 

  
(2) Der Elternbeitrag wird monatlich erhoben. Maßgeblich für die Höhe des Elternbeitrages sind die wirtschaftliche 
Leistungsfähigkeit der nach Abs. 1 Beitragspflichtigen, das Alter des Kindes am Ende des Beitragsmonats sowie der 
Betreuungsumfang des geförderten Kindes. 

 
(3) Die Höhe der Elternbeiträge ergibt sich aus der als Anlage 1 zu dieser Satzung beigefügten Beitragstabelle. In dem 
Elternbeitrag sind keine Verpflegungskosten enthalten. 

 

 

§ 3 Einkommensbegriff und Nachweis 
 

(1) Einkommen im Sinne dieser Satzung ist die Summe der positiven Einkünfte der Eltern im Sinne des § 2 Abs. 1 und 
2 des Einkommensteuergesetzes (EStG) mit der Ausnahme, dass Kinderbetreuungskosten im Sinne des EStG nicht 
abzugsfähig sind. Ein Ausgleich mit Verlusten aus anderen Einkunftsarten und mit Verlusten des zusammen 
veranlagten Ehegatten ist nicht zulässig. Dem Einkommen im Sinne des Satzes 1 sind steuerfreie Einkünfte, 
Unterhaltsleistungen sowie die zur Deckung des Lebensunterhaltes bestimmten öffentlichen Leistungen für die Eltern 
und das Kind, für das der volle Elternbeitrag gezahlt wird, hinzuzurechnen. Das Kindergeld nach dem 
Bundeskindergeldgesetz und entsprechenden Vorschriften sowie das Kinderbaugeld sind nicht hinzuzurechnen. Das 
Elterngeld nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG) wird dem Einkommen im Sinne des Satzes 1 
hinzugerechnet, soweit es den Betrag von monatlich 300,00 € übersteigt bzw. 150,00 € beim Elterngeld Plus. Bezieht 
ein Elternteil Einkünfte aus einem Beschäftigungsverhältnis oder aufgrund der Ausübung eines Mandats und steht ihm 
aufgrund dessen für den Fall des Ausscheidens eine lebenslängliche Versorgung oder an deren Stelle eine Abfindung 
zu oder ist es in der gesetzlichen Rentenversicherung nachzuversichern (z.B. Personen im Beamtenverhältnis), dann 
ist dem nach diesem Absatz ermittelten Einkommen ein Betrag von 10 v.H. der Einkünfte aus diesem 
Beschäftigungsverhältnis oder aufgrund der Ausübung des Mandats hinzuzurechnen. Für das dritte und jedes weitere 
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Kind sind die nach § 32 Abs. 6 Einkommenssteuergesetz zu gewährenden Freibeträge von dem nach diesem Absatz 
ermittelten Einkommen abzuziehen. 

 

(2) Maßgebend ist das Einkommen des gesamten Kalenderjahres, für das der Elternbeitrag festgesetzt werden soll. Es 
gilt das Jährlichkeitsprinzip. Soweit das Jahreseinkommen im Sinne des Satzes 1 nicht fest steht, wird der Elternbeitrag 
vorläufig auf der Grundlage des Jahreseinkommens des vorangegangenen Kalenderjahres oder des zu erwartenden 
Jahreseinkommens festgesetzt. Die Festsetzung des endgültigen Elternbeitrages erfolgt nach Feststellung des 
tatsächlichen maßgeblichen Einkommens.  

 

(3) Bei Anmeldung und danach auf Verlangen, haben die Beitragspflichtigen schriftlich anzugeben und nachzuweisen, 
welche Einkommensgruppe gemäß dieser Satzung ihren Elternbeiträgen zugrunde zu legen ist. Solange Angaben zur 
Einkommenshöhe und geforderte Nachweise fehlen, ist in der Regel der Elternbeitrag nach der höchsten 
Einkommensgruppe zu leisten. 

 

(4) Änderungen der Einkommensverhältnisse, die zur Zugrundelegung einer anderen Einkommensgruppe (nach der 
Beitragstabelle) führen können, sind durch die Beitragspflichtigen unverzüglich anzugeben. Soweit sich aus der 
veränderten Einkommenssituation die Einstufung in eine andere Einkommensgruppe ergibt, wird der Elternbeitrag ab 
dem Kalenderjahr, für das die Änderung eingetreten ist, rückwirkend neu festgesetzt. 

 
 

§ 4 Beitragsfreiheit / Beitragsermäßigungen 
 

(1) Die Inanspruchnahme von Angeboten in Kindertageseinrichtungen und in der Kindertagespflege durch Kinder, die 
bis zum 30. September das vierte Lebensjahr vollendet haben werden, ist ab Beginn des im selben Kalenderjahr 
beginnenden Kindergartenjahres bis zur Einschulung beitragsfrei (§ 50 Abs. 1 KiBiz). 

 

(2) Besucht mehr als ein Kind der Beitragspflichtigen gleichzeitig eine Tageseinrichtung für Kinder nach § 1 der Satzung 
der Stadt Aachen über die Erhebung von Elternbeiträgen im Rahmen der Inanspruchnahme von 
Kindertageseinrichtungen nach dem Kinderbildungsgesetz (KiBiz) oder  ein Angebot der Offenen Ganztagsschule nach 
§ 1 der Satzung der Stadt Aachen über die Erhebung von Elternbeiträgen für die Teilnahme von Schülerinnen und 
Schülern an außerunterrichtlichen Förder- und Betreuungsangeboten in der Primarstufe der Stadt Aachen oder eine 
Kindertagespflegestelle nach § 1 der Satzung der Stadt Aachen über die Erhebung von Elternbeiträgen im Rahmen der 
Förderung von Kindern in Kindertagespflege, so ist für das Kind der volle Beitrag zu entrichten, für welches nach der 
gewählten Betreuungsform der höchste Elternbeitrag nach der letzten Einkommensgruppe zu entrichten wäre (Zahlkind 
1). Für das zweite betreute Kind ist der nach der Betreuungsform ermittelte Beitrag hälftig zu zahlen (Zahlkind 2). 
Kinder nach Abs. 1 zählen bei der Bestimmung nach Satz 1 mit. Bei mehr als 2 betreuten Kindern gilt für die 
Feststellung, welches Kind als 2. Kind zu werten ist, Satz 1 entsprechend. Für das dritte und jedes weitere Kind ist kein 
Elternbeitrag zu zahlen. Lässt sich eine Rangfolge nach Satz1 nicht feststellen, so geht das lebensältere Kind vor. 
 
(2a)  Sind Kinder nach Abs. 1 zeitgleich auch nach Abs. 2 beitragsfreie oder beitragsermäßigte Geschwisterkinder, so 
müssen die Beitragspflichtigen als Beitrag höchstens die Differenz aus den Beiträgen für die Zahlkinder und dem 
Beitrag für die Kinder nach Abs. 1 bezahlen. 
 

(3) Beitragspflichtige sind in den Monaten von der Beitragspflicht befreit, in denen sie nachweislich eine der folgenden 
Leistungen beziehen: 

- Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts nach dem Sozialgesetzbuch Zweiter Teil (SGB II) oder  

- Leistungen nach dem dritten und vierten Kapitel des Sozialgesetzbuches Zwölfter Teil (SGB XII) oder  

- Leistungen nach den §§ 2 und 3 des Asylbewerberleistungsgesetzes (AsylbLG) oder  

- Kinderzuschlag gemäß § 6a des Bundeskindergeldgesetzes (BKKG) oder 

- Wohngeld nach dem Wohngeldgesetz (WoGG) 

Würde sich der Wohngeldanspruch nach dem WoGG nur unter Berücksichtigung eines zu zahlenden Elternbeitrages 
ergeben, so kann nach Vorlage des Ablehnungsbescheides und Bescheinigung der wohngeldgewährenden Stelle der 
Elternbeitrag erlassen werden.  

 
(4) Auf Antrag der Beitragspflichtigen können die Elternbeiträge ganz oder teilweise erlassen werden, wenn die 
Belastung den Eltern und dem Kind nicht zuzumuten ist. Die individuelle Zumutbarkeitsprüfung erfolgt nach den 
Bestimmungen des § 90 Abs. 4 SGB VIII. 
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§ 5 Beitragszeitraum 
 

(1) Beitragszeitraum ist das Kindergartenjahr; dieses entspricht dem Schuljahr (01. August eines Jahres bis 31.Juli des 
Folgejahres, unabhängig von den Ferien- und Schließzeiten). Der Elternbeitrag ist ein Jahresbeitrag, der in 
monatlichen Teilbeträgen zu entrichten ist. 
 
(2) Die Zahlungspflicht entsteht mit Aufnahme des Kindes in die Tageseinrichtung für Kinder, d.h. mit der Belegung des 
Betreuungsplatzes. Die Zahlungspflicht endet in der Regel mit Ablauf des Kindergartenjahres. Bei Abmeldung zu einem 
abweichenden Termin endet die Beitragspflicht frühestens mit Ablauf des Monats, der auf die wirksame Abmeldung 
folgt. Hiervon kann im Einzelfall abgewichen werden, wenn eine durchgängige Belegung des Betreuungsplatzes 
gewährleistet ist. 

 

 

§ 6 Beitragsfreistellung und Erstattungen 
 

Der Elternbeitrag berücksichtigt gelegentliche Fehlzeiten des Kindes ebenso wie Schließzeiten der Einrichtung. Eine 
Beitragsfreistellung oder Erstattung erfolgt für diese Zeiträume nicht. 

 

 

§ 7 Fälligkeit und Zahlungsweise 
 

Der Elternbeitrag ist zum Beginn des Kindergartenjahres, monatlich zum 1. des Monats, im Voraus fällig. Alle 
Zahlungen sind an die Stadtkasse Aachen unter Angabe des auf dem Beitragsbescheid angegebenen Kassenzeichens 
zu leisten. 

 

 

§ 8 Inkrafttreten 
 

(1) Diese Satzung tritt in der Fassung des 6. Nachtrages am 01.08.2020 in Kraft. 
 
 
 

Anlage 1 (Gültig ab 01.08.2015) 

Beitragstabelle über die monatlichen Beiträge gemäß § 2 Abs. 3 der Satzung der Stadt Aachen über die Erhebung von 
Elternbeiträgen im Rahmen der Inanspruchnahme von Kindertageseinrichtungen im Sinne des Gesetzes zur frühen 
Bildung und Förderung von Kindern NRW (Kinderbildungsgesetz - KiBiz) 

 
 

 

Beitragstabelle für Kinder ab 3 Jahren 
 

Beitragstabelle für Kinder unter 3 Jahren 

 

 
Einkommen 

 
25 Stunden/ 

Woche 

 
35 Stunden/ 

Woche 

 
45 Stunden/ 

Woche 

 
25 Stunden/ 

Woche 

 
35 Stunden/ 

Woche 

 
45 Stunden/ 

Woche 

 

bis 28.000,- € 
 

0 € 
 

0 € 
 

0 € 
 

0 € 
 

0 € 
 

0 € 

 

bis 40.000,- € 
 

50 € 
 

56 € 
 

83 € 
 

132 € 
 

144 € 
 

149 € 

 

bis 54.000,- € 
 

67 € 
 

83 € 
 

128 € 
 

191 € 
 

209 € 
 

218 € 

 

bis 68.000,- € 
 

109 € 
 

122 € 
 

188 € 
 

245 € 
 

271 € 
 

290 € 

 

bis 87.000,- € 
 

141 € 
 

160 € 
 

248 € 
 

261 € 
 

295 € 
 

328 € 

 

bis 105.000,- € 
 

200 € 
 

221 € 
 

326 € 
 

305 € 
 

336 € 
 

378 € 

 

bis 120.000,- € 
 

255 € 
 

276 € 
 

381 € 
 

360 € 
 

391 € 
 

433 € 

 

Über 120.000,- € 
 

310 € 
 

331 € 
 

436 € 
 

415 € 
 

446 € 
 

488 € 
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